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Eigentiimer und Leiter sind haftpflichtig!

Unsere Rechtsordnung steht grundsédtzlich auf dem
Boden der Selbsthaftung, d. h., ein Geschadigter hat
seinen Schaden grundsétzlich selbst zu tragen. Er kann
ihn nur dann auf einen andern Tridger abwailzen, wenn
eine positive Gesetzesvorschrift dies ausdriicklich oder
sinngemiss vorsieht. Angesichts der zahlreichen Haf-
tungsnormen, des weiten Anwendungsbereichs der
Kausalhaftungen und der Verbreitung der Versiche-
rung ist Selbsthaftung allerdings zur Ausnahme und
die Abwilzung des Schadens zur Regel geworden.

Die Haftpflicht entsteht entweder ausservertraglich
oder aufgrund eines Vertrages. Bei beiden Entste-
hungsarten unterscheiden wir einerseits die Verschul-
denshaftung und anderseits die Kausalhaftung.

Bei der Verschuldenshaftung im ausservertraglichen
Bereich hat der Geschédigte, der Schadenersatz bean-
sprucht, im Sinne von Art. 41 OR den Schaden, die
Widerrechtlichkeit der Schadigung, den adiquaten
Kausalzusammenhang zwischen Schaden und Wider-
rechtlichkeit sowie das Verschulden des Schédigers zu
beweisen. Im Bereich der Haftung aus Vertrag ist es
hingegen Sache des Schidigers darzutun, dass ihn kei-
nerlei Verschulden trifft (Art. 97 OR).

Die Kausalhaftung setzt sowohl unter Vertragspart-
nern wie auch ausservertraglich kein Verschulden des
Haftpflichtigen voraus, sondern begniigt sich mit dem
Nachweis, dass der Schédiger den Schaden verursacht
hat. Unsere Gesetzgebung sieht in der Regel {iiberall
dort Kausalhaftungen vor, wo es wegen einer beson-
ders grossen Gefahr fiir Leib und Leben oder
Vermogen von Mitmenschen als angezeigt erscheint,
den Nutzniesser der (an sich erlaubten) Gefdhrdung
einer verschirften Haftung auszusetzen. Bei den «mil-
den» Kausalhaftungen wird der Schédiger zum Entla-
stungsbeweis zugelassen, wihrend ihm dieser bei den
«strengen» Varianten dieser Haftungsart versagt
bleibt.

Flir seine Hilfspersonen hat der Eigentliimer oder der
Leiter grundsétzlich einzustehen. Im aussenvertragli-

chen Bereich haftet er fiir sie kausal mit Entlastungs-
moglichkeit (Art. 55 OR), wéhrend er sich dem ge-
schidigten Vertragspartner gegeniiber die Handlungen
der Hilfsperson wie eigene Handlungen anrechnen
lassen muss (Art. 101 OR).

Unter verschiedenen Schéadigern besteht in der Regel
Solidaritit dem Geschédigten gegeniiber; intern haben
sich die Schidiger auf dem Regressweg auseinanderzu-
setzen (Art. 50/51 OR).

Das Mass der Haftung und des Schadenersatzes héngt
von zahlreichen Kriterien, wie Verschulden des Schédi-
gers oder seiner Hilfspersonen, Selbst- oder Mitver-
schulden des Geschadigten oder Dritter, sonstigen
Umstidnden usw., ab. Der Richter hat auf diesem Ge-
biet einen weiten Ermessensspielraum.

Die Haftpflichtversicherung nimmt den versicherten
Personen (dem Betriebsinhaber, seinen Vertretern und
Organen, seinen Angestellten, Arbeitern und sonstigen
Hilfspersonen) im Rahmen der abgeschlossenen Police
die auf gesetzlichen Bestimmungen beruhende Haftung
ab. Die Versicherungsdeckung erstreckt sich auf die
Befriedigung begriindeter sowie die Abwehr unbe-
grindeter Schadenersatzanspriiche. Gedeckt sind
Korper- und Sachschidden sowie darauf beruhende
Vermogensschidden; reine Vermogensschéden fallen
nur ausnahmsweise unter die Versicherungsdeckung.

Ausgeschlossen sind in der Haftpflichtversicherung
Anspriiche von Ehegatten und Blutsverwandten in
auf- und absteigender Linie sowie von Angestellten
und Arbeitern fiir Schéden, die sie im Bereich der Be-
triebsgefahren erleiden. Ferner sind Schiden nicht
gedeckt, die unter die Obhutsklausel (mit Ausnahmen)
oder die Garantie-, Gewdhrleistungs- und Erfiillungs-
klausel fallen oder welche Sonderrisiken darstellen.

Der Versicherungsnehmer hat gewisse Obliegenheiten
zu erflillen und die vereinbarte Préamie zu bezahlen.

Dr. O. Zinner, Subdirektor der
Schweizerische National-Versicherungs-
Gesellschaft, Basel

Automatische Loschung

Als Ersatz fiir menschliche Loschhilfe dienen seit bald
hundert Jahren die Sprinkleranlagen flir die automa-
tische Léschung. Sie bestehen im Prinzip aus unter der
Decke festmontierten, im zu schiitzenden Raum
zweckmaéssig verteilten geschlossenen Diisen, Sprinkler
genannt, zu denen Loschwasser durch ein festverlegtes
Leitungsnetz gefithrt wird. Primér 6ffnet sich nur der
dem Brand zunéchst gelegene Sprinkler, sobald er auf
seine Ansprechtemperatur (meist 70° C) erwarmt wird.
Weiter entfernte Diisen treten erst bei Weiteraus-
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dehnung des Brandes in Funktion. Beim Ansprechen
eines Sprinklers wird ein Alarm ausgelost, so dass zu-
gleich eine Brandmeldeanlage vorhanden ist.

Die Aufgabe jeder Sprinkleranlage ist die Loéschung
eines Brandes im Anfangszustand oder mindestens
dessen Dampfung bis zum Eintreten der Feuerwehr.
Deren Leistungsfdhigkeit wird nach der Gefahr des
Risikos bemessen, d. h. nach der Brandbelastung und
Abbrandgeschwindigkeit. Ein Gebdude ist stets voll-
stdndig zu sprinklern, weil ein in einem ungeschiitzten



	Eigentümer und Leiter sind haftpflichtig!

